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17.302 s Kt. Iv. VS. Poststellen. Unterstützung der Standesinitiative des 
Kantons Tessin

Bericht der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen vom 14. November 2017

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates hat an ihrer Sitzung vom 
14. November, die vom Kanton Wallis am 23. Februar 2017 eingereichte Standesinitiative 
vorgeprüft. 

Mit der Standesinitiative wird, in Anlehnung an die Standesinitiative 16.320 des Kantons Tessin, von 
der Bundesversammlung eine Verbesserung des Poststellennetzwerks und eine Stärkung der 
Gemeindebehörden in Fragen der geografischen Verteilung gefordert. 

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt mit 10 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen, der Standesinitiative keine 
Folge zu geben. 

Berichterstattung: Olivier Français

Im Namen der Kommission
Der Präsident:

Olivier Français
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1 Text und Begründung

1.1 Text

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung reicht der Kanton Wallis folgende 
Standesinitiative ein:
Der Grosse Rat des Kantons Wallis nimmt den Text der Standesinitiative des Kantons Tessin auf 
und fordert die Bundesversammlung ebenfalls auf:
1. die einschlägigen Rechtsgrundlagen so zu ändern, dass die Postcom, wenn sie im Rahmen des 
Verfahrens bei der Schliessung oder Verlegung einer Poststelle oder Postagentur angerufen wird, 
nicht nur eine Empfehlung abgibt, sondern einen anfechtbaren formellen Beschluss fasst;
2. dafür zu sorgen, dass auch die Bürgerinnen und Bürger berechtigt sind, eine Eingabe gegen die 
Schliessung einer Poststelle oder Postagentur an die Postcom zu richten, wenn sie dieselbe Zahl 
von Unterschriften gesammelt haben, die für eine Gemeindeinitiative erforderlich ist;
3. eine grundsätzliche Diskussion über die Angemessenheit der in Artikel 33 der Postverordnung 
genannten Erreichbarkeitskriterien zu führen (namentlich über die 90-Prozent-Regel und über die 
Anforderung einer Poststelle pro Raumplanungsregion);
4. per Gesetz dafür zu sorgen, dass sowohl der Umfang als auch die Qualität des 
Dienstleistungsangebots der Postagenturen erhöht sowie das Ausbildungsniveau und die 
Arbeitsbedingungen der dortigen Mitarbeitenden verbessert werden.

1.2 Begründung

Am 12. Dezember 2016 hat der Grosse Rat des Tessins ohne Gegenvorschlag entschieden, 
gemäss Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung bei der Bundesversammlung eine 
Standesinitiative einzureichen, mit der die Verbesserung des Poststellennetzwerks und die Stärkung 
der Gemeindebehörden in Fragen der geografischen Verteilung gefordert wird.
Der Kanton Tessin hat diese Initiative aus folgenden Gründen eingereicht:
"Die Post hat in den letzten Jahren einseitig die Schliessung zahlreicher Poststellen beschlossen 
oder Poststellen in Postagenturen umgewandelt, die der Kundschaft ein deutlich geringeres 
Leistungsspektrum anbieten ...
Bei jeder Schliessung oder Umwandlung einer Poststelle informiert die Post zwar die betroffenen 
Gemeindebehörden, deren Einschätzung berücksichtigt sie jedoch nicht. Auch wenn sich diese an 
die Postkommission (Postcom) wenden, ist es die Post, die das letzte Wort zur geografischen 
Verteilung der Poststellen hat, da die Postcom lediglich eine einfache Empfehlung ausspricht.
In der Praxis ist es heute also die Post allein, die über die Ausgestaltung des Schweizer 
Poststellennetzes entscheidet. Es besteht keine Möglichkeit, formell und rechtlich bindend gegen 
derartige Rationalisierungsmassnahmen zulasten der Bürgerinnen und Bürger vorzugehen.
Die Gemeindebehörden gehören zu den Organen mit der höchsten demokratischen Legitimation, 
namentlich was das Einschätzen der derzeitigen und künftigen Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung 
in Sachen Service public angeht. In unseren Augen muss deshalb mittels einer Änderung des 
Bundesgesetzes die Rolle der Gemeinden bei der Ausgestaltung des Poststellennetzes gestärkt 
werden.
Bereits heute verpflichtet das Gesetz die Post, die Gemeindebehörden im Rahmen des ordentlichen 
Verfahrens bei der Schliessung oder Verlegung einer Poststelle oder Postagentur zu konsultieren, 
doch sollte diese Konsultation mehr als nur eine reine Formsache sein. Ferner sollten auch die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich an die Postcom zu wenden, und zwar unter 
denselben Voraussetzungen, die für das Zustandekommen einer Gemeindeinitiative gelten. Die 
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Postcom soll auf jede Eingabe hin einen formellen Beschluss fassen, gegen den Rekurs vor dem 
Bundesverwaltungsgericht möglich ist.
Um den bestmöglichen Postservice sicherzustellen, fordern wir zudem, den Standard der 
Postagenturen zu erhöhen und ihn jenem der Poststellen anzunähern, sowohl was das 
Leistungsangebot als auch die Ausbildung und den Status der dortigen Beschäftigten angeht.
(Es) ... stellt sich ausserdem die Frage, ob nicht die gesamte Struktur des Poststellennetzes 
überprüft werden muss. Einerseits um festzustellen, wie es nach den jüngsten Änderungen um das 
Dienstleistungsangebot in den Randregionen bestellt ist, andererseits um sicherzustellen, dass den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger heute, wo auch Gemeinden mittlerer Grösse bereits von 
Schliessungen betroffen sind, tatsächlich Rechnung getragen wird."
Das Büro teilt diese Feststellungen des Kantons Tessin und folgt den dringlichen Postulaten 
Théoduloz (4.0166) und Di Blasi (4.0224), die vom Parlament verabschiedet wurden. Es verlangt 
vom Grossen Rat, das Vorgehen des Kantons Tessin bei den Bundeskammern zu unterstützen.

2 Erwägungen der Kommission

Der Umbau des Poststellennetzes hat in den letzten Jahren zu einer intensiven Diskussion über die 
Herausforderungen und Perspektiven der landesweiten Postversorgung auf politischer Ebene 
geführt. Die Kommission des Ständerates hat mit einer im Mai 2017 einstimmig eingereichten Motion 
17.3356, "Strategische Poststellennetz-Planung", daher bereits mehrheitlich die Anliegen der 
Standesinitiative aufgegriffen. Sie will den Bundesrat bzw. die Post verpflichten, die Kriterien für die 
Weiterentwicklung des Poststellen-Netzes besser auf die regionalen Bedürfnisse und 
unterschiedlichen Nutzergruppen abzustimmen. Die Kommission beantragt ihrem Rat daher, der 
Standesinitiative keine Folge zu geben, da die Anliegen mehrheitlich in dieser wie auch weiteren 
Motionen aufgenommen worden sind.
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